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 Veröffentlicht am 29.06.1999

Norm

AußStrG §14 D1d8

Rechtssatz

Ob eine Pfandbestellungsurkunde in sich so widersprüchlich ist, daß sie keine taugliche Eintragungsgrundlage darstellt,

hängt von den besonderen Umständen des Einzelfalls ab, weshalb regelmäßig eine Rechtsfrage von erheblicher

Bedeutung nicht vorliegt.
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